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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neu – ab sofort bei 

 
 

Mittwoch bis Montag 
 

Frühstück für alle und jeden 
 

Herzlich willkommen. 

Monika Fürnschuß und ihr Team haben an allen Tagen von 
Mittwoch bis Sonntag für Sie geöffnet; Dienstag = Ruhetag 

Heizkostenzuschuss 2016/17   

 

Anträge auf Gewährung eines Heizkostenzuschusses kön-

nen bis 23.12.2016 bei uns eingebracht werden. 
Voraussetzung für die Gewährung des Zuschusses ist, 

dass der/die Antragsteller/in zumindest seit 01.09.2016  den 

Hauptwohnsitz in der Steiermark hat. 

Wenn Mitbewohner/innen im Haushalt leben, welche 

für die Ermittlung der Fördergrenzen zu berücksichtigen sind, 

müssen auch die angeführten Mitbewohner/innen an der ange-

gebenen Adresse seit 1.10.2015 ihren Hauptwohnsitz haben. 

Pro Haushalt kann EIN Ansuchen gestellt werden; An-

träge können ab sofort bei uns im Marktgemeindeamt  

an jedem Montag  

08.00-12.00 Uhr, 
 

an jedem Donnerstag  

08.00-12.00 und 14.00-17.30 Uhr 
(ausnahmslos nicht an anderen Tagen) gestellt werden! 

Als Haushalt gilt eine in sich abgeschlossene Wohnein-

heit, die über einen eigenen Koch-, Schlaf- und Sanitärbereich 

verfügt. Das Erfordernis eines eigenen Sanitärbereiches ent-

fällt, wenn sich der Wasseranschluss außerhalb der Wohnein-

heit befindet. 

Grundsätzlich keinen Anspruch auf Heizkostenzu-

schuss haben alle jene Personen, die einen Anspruch auf die 

Wohnbeihilfe „Neu“ haben (Hauptmietvertrag). 

Das Einkommen der Antragsteller/in darf folgende 

Grenzen nicht übersteigen (Achtung: bei 14 Gehältern auf Netto-Jahres-

einkommen umrechnen und durch 12 dividieren!!):  
 

• 1-Personen-Haushalt €  1.128,00 
  

• Ehepaare und Haushaltsgemeinschaften 

 €  1.692,00 
 

• Alleinerzieher  € 1128,00 + für jedes 

  Familienbeihilfe beziehende im Haushalt  

  lebende Kind €  338,40 
 

Nachweislich geleistete Unterhaltszahlungen an geschie-

dene Ehegatten und Kinder gelten nicht als Einkommen.  

Die Einkommensgrenzen gelten auch für jene Personen, die 

von der Rezeptgebühr befreit sind! 

Der Heizkostenzuschuss wird nur auf Antrag gewährt. Es besteht kein 

Rechtsanspruch auf die Gewährung des Zuschusses! 

 Die Höhe des Zuschusses beträgt € 120,-- für alle Heizanla-

gen, unabhängig von der Art der Befeuerung. 
 

Hinweise an alle Antragsteller:  

• Anträge werden nur jeweils am Montag (vormittags) und am Don-

nerstag (vor- und nachmittags) entgegen genommen; 

• bitte haben Sie Verständnis, wenn die Entgegennahme des Antra-

ges einige Zeit in Anspruch nimmt (das Land Steiermark hat uns 

dies alles wieder einmal „aufs Auge gedrückt“, leistet keinerlei  Kos-

tenersatz!!) und wir Arbeiten, die unsere ureigenste Tätigkeit dar-

stellen, vorziehen müssen; 

• die Einkommensgrenzen hat das Land Stmk. festgelegt, sie sind 

cent-genau einzuhalten! Vielen Dank. 

• Stichenprobenartige Überprüfungen der Richtigkeit der Angaben 

behält sich Abteilung 11 Land Stmk. vor 

• Beschwerden bitte direkt an das Land Steiermark. 

 

Damen-Gymnastik 
Mittwoch 19:00 bis 20:00 Uhr 

Turnhalle Mooskirchen 

Beginn:   Mittwoch, 12. Oktober 2016 

Anfragen oder Auskünfte  

bitte unter Tel. 03137/28495 – Marianne Vötsch 

Wirbelsäulengymnastik in Mooskirchen  
 

ab Mittwoch, 12. Oktober 2016,  

immer Mittwochs von 20:00-21:00 Uhr in der TURNHALLE 

MOOSKIRCHEN 

unter der Anleitung von Gabriele Hausegger (Dipl. Wellness-

coach, Dipl. Wirbelsäulen und Beckenbodentrainerin, Fitnessbetreuerin) 
 

Anmeldungen und Informationen erhalten Sie unter 0664/4600427 o-

der gabriele.hausegger @aon.at 

 
Grippe-Impfaktion 2016 

BH Voitsberg, Sanitätsreferat, Parterre, Zi. 5 
 

Folgende Möglichkeiten bestehen – neben dem Angebot bei un-

seren Ärzten für Allgemeinmedizin – zur Grippeimpfung zu kom-

men: 

BH Voitsberg, Sanitätsreferat – Parterre, Zi. 5 
Donnerstag, 06.10.2016 13.30 – 15.00 h 

Donnerstag, 13.10.2016 09.00 – 12.00 h  

Donnerstag, 20.10.2016 13.30 – 15.00 h 

Weitere Termine stehen auch zur Verfügung. 
 

Kosten:  € 12,00 – Personen ab 65. Lebensjahr 

€ 10,00 – Personen bis 65. Lebensjahr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Mooskirchner Zwerge“ 
Kinder im Alter unter 3 Jahren 

herzlich willkommen beim Zusammentreffen  

an jedem Mittwoch 9-11 h,  

Pfarrheim Mooskirchen 

Winzerfest 2016 – ein Erfolg 
Dem Winzerfest, damit allen Veranstaltern und den vie-

len BesucherInnen war diesmal das Glück Hold. Perfektes 

Wetter, gute Stimmung und alle Köstlichkeiten, die man 

sich von einem Fest im „Herbstreigen der Lipizzanerhei-

mat“ wünschen kann. 

Deshalb bringen unsere Winzer 

Christian Bauer, Peter Bäuchel, Martin Hochstrasser 

und Ernst Zweiger (mit ihren Familien und hilfreichen Teams) 

ebenso  

herzlichen DANK 
für Interesse, Besuch und Konsumationen hier zum Ausdruck 

wie Fa. Culinarius (Fam. Knaus-Schlögl) und Fam. Zach („Gu-

tes vom Bauernhof“). 
 

 

 
 

Gäste jeden Alters waren gerne gesehen. 

 

 
 

Wenn Sie das beson-

dere Geschenk su-

chen, dann bitte ei-

nen GUTSCHEIN, 

der auch in Mooski-

rchen eingelöst 
werden kann. 


